
Keine
Hälftesteuersatzbegünstigung  bei
Wiederaufnahme  einer
betrieblichen Tätigkeit
Die  Hälftesteuersatzbegünstigung  bei  Betriebsveräußerungen  oder  -aufgaben
kann unter bestimmten Voraussetzungen in Anspruch genommen werden, etwa
wenn  die  Betriebsveräußerung  durch  den  Tod  des  Steuerpflichtigen
hervorgerufen wird oder Erwerbsunfähigkeit aufgrund körperlicher oder geistiger
Behinderung vorliegt. Überdies kann die Begünstigung gem. § 37 Abs. 5 EStG zur
Anwendung gelangen, wenn der Steuerpflichtige das 60. Lebensjahr vollendet hat
und seine Erwerbstätigkeit (dauerhaft) eingestellt hat (und seit der Eröffnung
oder dem letzten entgeltlichen Erwerbsvorgang sieben Jahre verstrichen sind).

Das  BFG hatte  sich  (GZ RV/5100320/2024 vom 18.8.2025)  diesbezüglich  mit
einem 65jährigen Steuerpflichtigen auseinanderzusetzen, der Ende Juni 2021 den
Handel  mit  Medizinprodukten  aufgegeben  hatte,  in  Pension  ging  und  die
Hälftesteuersatzbegünstigung  (halber  Durchschnittssteuersatz)  auf  den
Übergangs- und Aufgabegewinn geltend machen wollte. Strittig war dies jedoch
insoweit,  als  er  bereits  kurz  nach  Aufgabe  des  Betriebs  als  Konsulent  tätig
geworden war, wenn auch nur bis Ende 2023.

Das BFG beschäftigte sich im Rahmen der Entscheidungsfindung insbesondere
mit  der  "Einstellung  der  Erwerbstätigkeit"  als  Voraussetzung  für  die
Steuerbegünstigung. Keine Erwerbstätigkeit liegt vor, wenn der Gesamtumsatz
aus den nach der Betriebsveräußerung ausgeübten Tätigkeiten 22.000 € und die
gesamten Einkünfte aus den ausgeübten Tätigkeiten 730 € im Kalenderjahr nicht
übersteigen.  Als  Erwerbstätigkeit  gelten  alle  Tätigkeiten,  die  sich  als  aktive
Betätigung  im  Erwerbsleben  darstellen  (also  auch  betriebliche  und
nichtselbständige Einkünfte,  ausgenommen von Pensionsbezügen).  Somit stellt
auch die nach der Betriebsaufgabe aufgenommene Konsulententätigkeit – selbst
wenn  sie  gar  nichts  mit  der  früheren  Tätigkeit  zu  tun  hat  –  eine  solche
begünstigungsschädliche Erwerbstätigkeit dar.
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In  der  zweiten  Jahreshälfte  der  Betriebsaufgabe  wurden  mit  der
Konsulententätigkeit bereits erste Einnahmen erzielt, jedoch die Einkünftegrenze
von 730 € nicht überschritten. Der reine Gesetzeswortlaut der begünstigenden
Bestimmung  steht  der  Wiederaufnahme  einer  Tätigkeit  entgegen  –  der
herrschenden Literaturmeinung folgend, soll jedoch die Wiederaufnahme einer
Erwerbstätigkeit "nach geraumer Zeit" der Betriebsaufgabe möglich sein, ohne
den in Anspruch genommenen Hälftesteuersatz zu gefährden. Das BFG – auch mit
Hinweis auf herrschende Judikaturmeinung – betonte, dass die Einstellung der
Erwerbstätigkeit  auf  eine  gewisse  (längerfristige)  Dauer,  über  das
Veranlagungsjahr  hinaus,  ausgerichtet  sein  muss.  Überdies  darf  eine
Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit nicht bereits von vornherein geplant sein,
um die Begünstigung auf den Veräußerungsgewinn nicht zu gefährden. Da im
konkreten Fall die Einkünftegrenze zwar nicht im Jahr der Betriebsaufgabe, aber
(bereits)  im  Folgejahr  überschritten  wurde,  kann  die  Begünstigung  für  die
Betriebsaufgabe laut BFG nicht angewendet werden. Lediglich der Freibetrag von
730 € wird begünstigend gewährt.
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